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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstrei tsache 

- Kläger -

bevollmächtigt: 

gegen 

Bundesrepublik Deutschland, 

vertreten durch: 

Bundesamt für Migration und Flüchtl inge, 

Frankenstr. 210, 90461 Nürnberg, 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

wegen 

Verfahrens nach dem Asy lVfG (Afghanistan); 

hier: Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

Ansbach vom 13. Mai 2 0 1 1 , 

- Beklagte -
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erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 13a. Senat, 

durch den Vorsi tzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Mayr, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Grote, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Dr. Köhler-Rott 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 8. Dezember 2011 

am 8. Dezember 2011 

folgendes 

Urteil: 

I. Unter Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts Ans

bach vom 13. Mai 2011 wird die Klage insgesamt abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszü

gen zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Kläger 

kann die Vol lstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterle

gung in Höhe des zu vol lstreckenden Betrags abwenden, wenn 

nicht die Beklagte vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

Tatbestand: 

1 Der Kläger ist im Dorf in dem Distrikt Qarabagh der Provinz Ghazni in Afgha

nistan geboren. Er ist Hazara, Schiit und afghanischer Staatsangehöriger. Um den 

14. August 2010 reiste er in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ein, wo er 

am 2. September 2010 Asylantrag stellte. Als Geburtsdatum wurde der 

1992 angenommen. Bei der Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (Bundesamt) am 7. Dezember 2010 gab der Kläger an, sein Vater sei vor 

zwei Jahren und einigen Monaten, seine Mutter vor elf Monaten gestorben. Dann sei 

er noch zwei Monate mit seinem dreijährigen Bruder zu Hause gewesen, ehe er das 
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Land verlassen habe. Sein Bruder sei nunmehr bei e inem Fremden. Er habe zwei 

Jahre die Schule besucht und dann seinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. 

Sein Dorf habe er im Apri l 2010 ver lassen; er sei über den Iran und die Türkei nach 

Griechenland gereist. Von dort sei er mit dem Flugzeug und einem rumänischen 

Pass in die Bundesrepubl ik Deutschland gekommen. Den Schlepper habe er mit 

dem durch Landverkauf erlösten Geld bezahlt. Nach dem Tode seiner Mutter habe er 

allein die Felder nicht mehr bestel len können und daher in einer Teestube in 

gearbeitet. Von den Tal iban sei er aufgefordert worden, Mohn anzubauen. Er habe 

Angst vor den Tal iban gehabt und deswegen das Land verkauft und dann Afghanis

tan verlassen. Verwandte lebten keine mehr dort. 

2 Mit Bescheid vom 19. Januar 2011 lehnte das Bundesamt (1.) den Antrag auf Aner

kennung als Asylberechtigter ab, stellte fest, dass (2.) die Voraussetzungen für die 

Zuerkennung der Flüchtl ingseigenschaft und (3.) Abschiebungsverbote nach § 60 

Abs. 2 bis 7 AufenthG nicht vorl iegen und forderte (4.) den Kläger auf, die Bundesre

publik Deutschland innerhalb eines Monats zu ver lassen. Für den Fall der nicht frist

gerechten Ausreise wurde die Abschiebung nach Afghanistan angedroht. Weder lä

gen die Voraussetzungen für die Anerkennung als Asylberechtigter vor noch bestehe 

Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtl ingseigenschaft oder der Feststel lung, dass 

Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG gegeben seien. 

3 Am 3. Februar 2011 erhob der Kläger Klage beim Verwaltungsgericht Ansbach. Zur 

Begründung wies er u.a. darauf hin, dass er Hazara sei und seine gesamte Familie 

bereits in f rüheren Zeiten oder aufgrund des jüngsten Bürgerkriegs umgekommen 

sei. Er habe in Afghanistan niemand mehr, bei dem er Schutz f inden könnte; er 

stünde daher vor dem existentiel len Nichts und hätte keinerlei Möglichkeit des Über

lebens. Mit Urteil vom 13. Mai 2011 verpfl ichtete das Verwaltungsgericht unter ent

sprechender Aufhebung von Ziff. 3 und 4 des Bescheides vom 19. Januar 2011 das 

Bundesamt festzustel len, dass beim Kläger die Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 

Satz 2 AufenthG hinsichtlich Afghanistan vorl iegen. Im Übrigen wurde die Klage ab

gewiesen. Nach Überzeugung des Gerichts sei der Kläger von dem bewaffneten 

Konflikt in der Provinz Ghazni/Distrikt Qarabagh individuell bedroht. Jedenfal ls in Tei

len der Provinz Ghazni sei vom Vorl iegen eines innerstaatl ichen Konflikts auszuge

hen. Die Gewalt dort habe um 234% zugenommen. In Anbetracht einer amtl ich ge

schätzten Gesamtbevölkerung in der Provinz Ghazni von über 1 Mio. Menschen kön

ne eine konkrete individuelle Gefahr durch die bloße Anwesenhei t nicht ausgeschlos-
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sen werden. Auch eine interne Schutzmöglichkeit bestehe nicht, weil der Kläger nach 

eigenen Angaben außerhalb seiner Heimatregion keine Verwandten habe. 

4 Auf Antrag der Beklagten hat der Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 2. Au 

gust 2011 die Berufung zugelassen. Die Rechtssache habe grundsätzl iche Bedeu

tung im Hinblick auf die Frage, ob für einen Angehörigen der Zivi lbevölkerung allein 

schon durch die Anwesenhei t in der Südostregion Afghanistans, sofern das Vorlie

gen eines innerstaatl ichen bewaffneten Konflikts nicht ausgeschlossen werden kön

ne, eine erhebliche individuelle Gefahr für Leib oder Leben im Sinn des § 60 Abs. 7 

Satz 2 AufenthG anzunehmen sei. Gleichzeitig wurde Prozesskostenhil fe bewilligt. 

5 Mit Schreiben vom 10. August 2011 hat die Beklagte die Berufung begründet. Sie be

antragt, 

6 unter entsprechender Aufhebung des Urteils des Verwaltungsgerichts 

Ansbach vom 13. Mai 2011 die Klage voll umfänglich abzuweisen. 

7 Der Kläger beantragt, 

8 die Berufung zurückzuweisen. 

9 Das Verwaltungsgericht habe zutreffend entschieden. Auch das Bundesamt sei in e i 

nem vergleichbaren Fall davon ausgegangen, dass der Distrikt Qarabagh zu den 

gefährl ichen Distrikten gehöre. Es könne nicht in einem anderen Verfahren behaup

ten, die Provinz Ghazni und der Distrikt Qarabagh seien hinreichend sicher. 

10 Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Behördenakten 

sowie die zum Gegenstand des Verfahrens gemachten Erkenntnisquellen verwiesen. 

Entscheidungsgründe: 

11 Das Verwaltungsgericht hat der Klage nach der maßgebl ichen Sach- und Rechtslage 

im Zeitpunkt der letzten mündl ichen Verhandlung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG) zu 

Unrecht tei lweise stattgegeben. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Feststellung ei 

nes Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG. Auch sonstige Ab-



Schiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG liegen nicht vor. Der angefoch

tene Bescheid des Bundesamts ist insgesamt rechtmäßig. 

Die vom Kläger geltend gemachten Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG 

sind nicht gegeben. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Juni 

2008 (BVerwGE 131 , 198 = NVwZ 2008, 1241) dient das durch das Richt l inienum

setzungsgesetz vom 19. August 2007 (BGBl I S. 1970) neu in das Aufenthaltsgesetz 

eingefügte Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG der Umsetzung 

der Regelung über den subsidiären Schutz nach Art. 15 Buchst, c der Richtli

nie 2004/83/EG (sog. Qualif ikationsrichtl inie). Nach § 6 0 Abs. 7 Satz 2 AufenthG ist 

von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat abzusehen, wenn er 

dort als Angehöriger der Zivi lbevölkerung einer erhebl ichen individuellen Gefahr für 

Leib oder Leben im Rahmen eines internationalen oder innerstaatl ichen bewaffneten 

Konflikts ausgesetzt ist. § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG setzt - wie die umgesetzte Vor

schrift des Art. 15 Buchst, c der Richtlinie - einen internationalen oder innerstaatl i

chen bewaffneten Konflikt voraus. Erst wenn Konflikte eine solche Qualität erreicht 

haben, wird danach ein Schutzbedürfnis für die betroffenen Zivi lpersonen anerkannt. 

Der Begriff des internationalen wie auch des innerstaatl ichen bewaffneten Konflikts 

ist unter Berücksichtigung der Bedeutung dieses Begriffs im humanitären Völkerrecht 

auszulegen. Dabei sind insbesondere die vier Genfer Konvent ionen zum humanitä

ren Völkerrecht vom 12. August 1949 heranzuziehen. In Art. 3 GK 1949 wird der in

nerstaatl iche bewaffnete Konflikt beschr ieben. Eine Präzisierung erfährt der Begriff 

durch das am 8. Juni 1977 abgeschlossene Zusatzprotokol l - Z P - II zu den Genfer 

Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht internationaler be

waffneter Konflikte (BGBl 1990 II S. 1637). Das Zusatzprotokol l II definiert in Art. 1 

Nr. 1 den Begriff des nicht internationalen bewaffneten Konflikts und grenzt ihn in 

Nr, 2 von Fällen "innerer Unruhen und Spannungen" ab, die nicht unter den Begriff 

fal len. Dieses Protokoll f indet nicht auf Fälle wie Tumulte, vereinzelt auftretende Ge

walttaten und andere ähnliche Handlungen Anwendung. Danach liegt ein innerstaatl i

cher bewaffneter Konflikt im Sinn des humanitären Völkerrechts jedenfal ls dann vor, 

wenn der Konflikt die Kriterien des Art. 1 Nr. 1 ZP II erfüllt. Er liegt jedenfal ls dann 

nicht vor, wenn die Ausschlusstatbestände des Art. 1 Nr. 2 ZP II erfüllt s ind, es sich 

also nur um innere Unruhen und Spannungen handelt, die nicht als bewaffnete Kon

flikte gelten. Bei innerstaatl ichen Krisen, die zwischen diesen beiden Erscheinungs

formen l iegen, scheidet die Annahme eines bewaffneten Konflikts im Sinn von Art. 15 

Buchst, c der Richtlinie nicht von vornherein aus. Der Konflikt muss hierfür aber je -



denfalls ein bestimmtes Maß an Intensität und Dauerhaftigkeit aufweisen. Typische 

Beispiele sind Bürgerkriegsauseinandersetzungen und Gueri l lakämpfe. Der völker

rechtliche Begriff des "bewaffneten Konflikts" wurde gewählt, um klarzustellen, dass 

nur Auseinandersetzungen von einer best immten Größenordnung an in den Rege

lungsbereich der Vorschrift fal len. Es ist nicht anzunehmen, dass auch ein sogenann

ter "low intensity war" die Qualität eines innerstaatl ichen bewaffneten Konflikts im 

Sinn von Art. 15 Buchst, c der Richtlinie erfüllt, zumal der Begriff wenig präzise er

scheint. Weitere Anhaltspunkte für die Auslegung des Begriffs des innerstaatl ichen 

bewaffneten Konflikts können sich aus dem Völkerstrafrecht ergeben, insbesondere 

aus der Rechtsprechung der Internationalen Strafgerichtshöfe. Kriminelle Gewalt 

dürfte bei der Feststel lung, ob ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt vorliegt, je 

denfalls dann keine Berücksichtigung f inden, wenn sie nicht von einer der Konflikt

parteien begangen wird. Ein innerstaatl icher bewaffneter Konflikt liegt auch dann vor, 

wenn die o.g. Voraussetzungen nur in e inem Teil des Staatsgebiets erfüllt sind. Dies 

ergibt sich schon daraus, dass gemäß § 60 Abs. 11 AufenthG auch für die Feststel

lung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG die Regeln über 

den internen Schutz nach Art. 8 der Richtlinie gelten. Ein aus seinem Herkunftsstaat 

Geflohener kann nur auf eine landesinterne Schutzalternative verwiesen werden, 

wenn diese außerhalb des Gebiets eines innerstaatl ichen bewaffneten Konflikts liegt. 

Damit wird anerkannt, dass sich ein innerstaatlicher Konflikt nicht auf das gesamte 

Staatsgebiet erstrecken muss. Auch nach Art. 1 ZP II genügt, dass die bewaffneten 

Gruppen Kampfhandlungen in einem "Teil des Hoheitsgebiets" durchführen. 

Die nunmehr in § 60 Abs. 7 Satz 3 AufenthG getroffene Regelung, die Abschie

bungsschutz suchende Ausländer im Fall al lgemeiner Gefahren auf die Aussetzung 

von Abschiebungen durch ausländerbehördl iche Erlasse verweist, ist richtl inienkon

form dahingehend auszulegen, dass sie nicht die Fälle erfasst, in denen die Voraus

setzungen für die Gewährung subsidiären Schutzes nach Art. 15 Buchst, c der Richt

linie erfüllt s ind. Nach § 60 Abs. 7 Satz 3 AufenthG sind Gefahren im Sinn von § 60 

Abs. 7 Satz 2 AufenthG, denen die Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, der 

der Ausländer angehört, al lgemein ausgesetzt sind, bei Anordnungen nach § 60a 

Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu berücksichtigen. § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG ermächtigt 

die oberste Landesbehörde zur Aussetzung der Abschiebung von Ausländern aus 

best immten Staaten oder von in sonstiger Weise best immten Ausländergruppen für 

die Dauer von längstens sechs Monaten. Ein Ausländer, der die Voraussetzungen 

des Art. 15 Buchst, c der Richtlinie erfüllt, hat nach Maßgabe des Art. 24 Abs. 2 der 



Richtlinie einen Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltst i tels. Es widerspricht den 

Vorgaben der Richtlinie, wenn e inem Ausländer, der Anspruch auf subsidiären 

Schutz nach Art. 15 Buchst, c der Richtlinie hat und nicht den Ausschlusstatbestand 

des Art. 24 Abs. 2 Halbsatz 2 der Richtlinie erfüllt, kein Aufenthaltstitel, sondern le

diglich eine Duldung wegen Aussetzung der Abschiebung nach § 60a AufenthG er

teilt würde. Folglich entfällt dann die Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 Satz 3 AufenthG. 

Die Tatbestandsvoraussetzungen der "erhebl ichen individuellen Gefahr für Leib oder 

Leben" entsprechen denen einer "ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens 

oder der Unversehrtheit" im Sinn von Art. 15 Buchst, c der Richtlinie. Hierbei ist zu 

prüfen, ob sich die von e inem bewaffneten Konflikt für eine Vielzahl von Zivi lperso

nen ausgehende - und damit al lgemeine - Gefahr in der Person des Klägers so ver

dichtet hat, dass sie eine erhebliche individuelle Gefahr im Sinn von § 60 Abs. 7 

Satz 2 AufenthG darstellt. Auch eine al lgemeine Gefahr, die von e inem bewaffneten 

Konflikt ausgeht, kann sich individuell verdichten und damit die Voraussetzungen des 

§ 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG und des Art. 15 Buchst, c der Richtlinie erfül len. Norma

lerweise hat ein innerstaatl icher bewaffneter Konflikt allerdings nicht eine solche Ge

fahrendichte, dass alle Bewohner des betroffenen Gebiets ernsthaft persönlich be

troffen sein werden. Das ergibt sich unter anderem aus dem 26. Erwägungsgrund 

der Richtlinie, nach dem Gefahren, denen die Bevölkerung oder eine Bevölkerungs

gruppe eines Landes al lgemein ausgesetzt s ind, für sich genommen normalerweise 

keine individuelle Bedrohung darstel len, die als ernsthafter Schaden zu beurteilen 

wäre. Ausgeschlossen wird eine solche Betroffenheit der gesamten Bevölkerung 

oder einer ganzen Bevölkerungsgruppe allerdings nicht, was schon durch die im 

26. Erwägungsgrund gewählte Formulierung "normalerweise" deutl ich wird. Eine al l

gemeine Gefahr kann sich aber insbesondere durch individuelle gefahrerhöhende 

Umstände zuspitzen. Solche Umstände können sich auch aus einer Gruppenzugehö

r igkeit ergeben. Al lgemeine Lebensgefahren, die lediglich Folge des bewaffneten 

Konflikts sind - etwa eine dadurch bedingte Verschlechterung der Versorgungslage -

können nicht in die Bemessung der Gefahrendichte einbezogen werden. Im Übrigen 

gelten für die Feststel lung der Gefahrendichte ähnl iche Kriterien wie im Bereich des 

Flüchtl ingsrechts für den dort maßgebl ichen Begriff der Verfolgungsdichte bei einer 

Gruppenverfolgung. Hierfür müssen allerdings stichhalt ige Gründe dargelegt werden. 

Außerdem ist zu berücksicht igen, dass die Gefahr infolge von "willkürlicher Gewalt" 

drohen muss. 
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15 Die Frage, ob die in Afghanistan oder Tei len von Afghanistan stattf indenden gewalt

tätigen Auseinandersetzungen nach Intensität und Größenordnung als vereinzelt 

auftretende Gewalttaten im Sinn von Art. 1 Nr. 2 ZP II, als anhaltende Kampfhand

lungen bewaffneter Gruppen im Sinne von Art. 1 Nr. 1 ZP II oder jedenfalls als inner

staatlicher bewaffneter Konflikt im Sinn von § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG zu 

qualif izieren sind, kann dahinstehen, wei l nach der Überzeugung des Senats der 

Kläger keiner erhebl ichen individuellen Gefahr für Leib oder Leben ausgesetzt wäre. 

Bezüglich der Gefahrendichte ist zunächst auf die jeweil ige Herkunftsregion abzu

stellen, in die ein Kläger typischerweise zurückkehren wird (BVerwG vom 14.7.2009 

BVerwGE 134, 188 = NVwZ 2010, 196). Zur Feststellung der Gefahrendichte ist eine 

jedenfal ls annäherungsweise quantitative Ermitt lung der Gesamtzahl der in dem be

treffenden Gebiet lebenden Zivi lpersonen einerseits und der Akte willkürlicher Gewalt 

andererseits, die von den Konfliktparteien gegen Leib oder Leben von Zivi lpersonen 

in d iesem Gebiet verübt werden, sowie eine wertende Gesamtbetrachtung mit Blick 

auf die Anzahl der Opfer und die Schwere der Schädigungen (Todesfälle und Verlet

zungen) bei der Zivilbevölkerung erforderlich (BVerwG vom 27.4.2010 BVerwGE 136, 

377 = NVwZ 2 0 1 1 , 51). 

16 Der Kläger stammt nach seinen Angaben aus dem Ort (nach Wikipedia 

) im Distrikt Qarabagh der südwestl ich von Kabul l iegenden Provinz Ghazni. 

Dort hat er nach seinen Angaben bis ca. April 2010 gewohnt. Die Provinz Ghazni hat 

ca. 1,1 Mill ionen Einwohner, wobei im Distrikt Qarabagh rund 132.000 Einwohner le

ben (D-A-CH Kooperat ion Deutschland - Österreich - Schweiz, Sicherheitslage in Af

ghanistan, Vergleich Ghazni , Nangarhar und pakistanische Stammesgebiete, März 

2 0 1 1 , S. 4). Nach dieser Dokumentat ion war Ghazni im Jahr 2010 mit 1.540 Angrif

fen Aufständischer die Provinz, in der sich die meisten Angriffe ereigneten. Im Jahre 

2009 habe es 461 Angriffe gegeben. Der prozentuale Anstieg betrage damit 234%, 

während er landesweit nur bei 6 4 % liege. Die Sicherheitslage variiere von Distrikt zu 

Distrikt. Als unsicher müsse u.a. der Distrikt Qarabagh gelten. Dieser sei auch von 

der ISAF (International Security Assistance Force - Internationale Sicherheitsunter-

stützungstruppe) zu e inem Schlüsseldistrikt erklärt worden. Deren Sicherheitslage 

werde als besonders wichtig für die weitere Entwicklung in Afghanistan angesehen. 

In Qarabagh komme es häufiger zu Angrif fen und Anschlägen. Auch gebe es Berich

te über dortige gezielte Tötungen und Entführungen von Zivil isten. Eine Einschät

zung der Gefährdung für Zivi lpersonen in der Provinz sei schwierig zu treffen, da kei

ne aufgeschlüsselten Angaben zu Opferzahlen vorlägen. 
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17 Für Regionen werden allerdings Opferzahlen von der Unterstützungsmission der 

Vereinten Nat ionen in Afghanistan (United Nations Assistance Mission in Afghanistan 

- UNAMA; Internet: unama.unmissions.org) genannt. Dabei wird Ghazni gemeinsam 

mit den Provinzen Khost, Paktita und Paktia der Südostregion Afghanistans zuge

rechnet (Einteilung s. UNAMA, Afghanistan Annual Report on Protection of Civil ians 

in Armed Confl ict 2009, Appendix II). UNAMA hat im Jahre 2009 für diese Region 

366 zivile Tote bei einer Gesamteinwohnerzahl von 2,64 Mill ionen gezählt. Für das 

Jahr 2010 wurden 513 zivile Tote (221 im ersten, 292 im zweiten Halbjahr) in der 

Südostregion ermittelt (UNAMA, Afghanistan, Anual Report 2010, März 2 0 1 1 , S. xi). 

Eine weitere Angabe hinsichtlich der Verletzten enthalten die genannten Quellen 

nicht. Al lerdings geht UNAMA für Gesamt-Afghanistan für das Jahr 2009 von 

2.412 getöteten und 3.566 verletzten Zivil isten aus. Für 2010 werden insgesamt 

7.120 tote oder verletzte Zivil isten genannt (UNAMA, Report 2010, Executive 

Summary, S. x). Bei 2.777 Toten (UNAMA, Report 2010, a.a.O.; so auch Schweizer i

sche Flüchtlingshilfe, Afghanistan: Update. Die aktuelle Sicherheitslage, 23.8.2011) 

sind somit im Jahr 2010 4.343 Verletzte festzustel len. Damit beträgt für die Jahre 

2009/2010 das Verhältnis Tote zu Tote/Verletzte rund 1:2,6. Für die Südostregion 

kann daher bei 513 Toten im Jahr 2010 von insgesamt rund 1.334 toten und verletz

ten Zivilisten ausgegangen werden. Die Wahrscheinl ichkeit , in der Südostregion (mit 

der Provinz Ghazni) im Jahre 2010 Opfer eines Anschlags zu werden, betrug damit 

rund 0,05 %. 

18 Für das gesamte Jahr 2011 liegen noch keine endgült igen Zahlen vor. Es kann je

doch davon ausgegangen werden, dass sich die Sicherheitslage in ganz Afghanistan 

landesweit weiter verschlechtert hat. Der Bericht des Auswärt igen Amtes über die 

asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan vom 

9. Februar 2 0 1 1 , Stand: Februar 2011 (Lagebericht), stellt eine stete Zunahme si

cherheitsrelevanter Vorfäl le seit 2006 fest. Al lerdings mehrten sich die Anzeichen für 

eine Trendwende. Die Aufstandsbewegung sei erkennbar nicht länger in der Lage, 

Verluste zu kompensieren. Auch arbeite die Bevölkerung zunehmend mit den natio

nalen und internationalen Sicherheitskräften zusammen (Lagebericht, S. 13). Ob die

se Einschätzung zutreffend ist (kritisch hierzu HessVGH vom 25.8.2011 Az. 8 A 

1659/10.A <juris>), kann letztlich dahinstehen, da jedenfal ls für das erste Halbjahr 

2011 konkrete Zahlen vorl iegen. UNAMA verzeichnet insoweit landesweit 1.462 ge

tötete sowie 2.144 verletzte Zivil isten, was einer Zunahme zwischen 10% und 15% 

http://unama.unmissions.org
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gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum entspricht (Midyear Report 2 0 1 1 , Juli 

2 0 1 1 , S. 1 Fn. 22). Die Opferdichte in der Südostregion steigt zwar hierdurch in ge

ringem Umfang, bleibt jedoch weiterhin im unteren Promil lebereich. 

19 Für Ghazni , der Herkunftsprovinz des Klägers sind keine Opferzahlen verfügbar. 

Auch der UNHCR (in seiner Stel lungnahme vom 11.11.2011 an das OVG Rheinland-

Pfalz) hat insoweit keine Erkenntnisse. Allerdings verzeichnet The Afghanistan NGO 

Safety Office (ANSO) die Angriffe Aufständischer in Afghanistan, aufgeteilt nach Pro

vinzen. Wie auch in der Dokumentat ion von D-A-CH vom März 2011 (a.a.O.) ausge

führt, ist für das Jahr 2010 von 1.540 Angriffen auszugehen, die von Regierungsgeg

nern ausgeführt wurden (AOG - Armed Opposit ion Groups - Initiated Attacks). Im 

Einzelnen habe es sich um direkten und indirekten Beschuss, um Hinterhalte, Über

fälle, gezielte Tötungen, Selbstmordanschläge oder Sprengfal len an Straßen gehan

delt (D-A-CH vom März 2 0 1 1 , a.a.O., S. 8). Inwieweit es bei den Anschlägen zu To

ten und Verletzten gekommen ist, ergibt sich aus dem jeweil igen Report nicht. Lan

desweit wurden allerdings von UNAMA im Jahr 2009 rund 6.200 Tote und Verletzte, 

im Jahr 2010 7.120 Tote und Verletzte und im ersten Halbjahr 2011 3.606 Tote und 

Verletzte festgestellt. Demgegenüber betrug die Zahl der Angrif fe im Jahr 2009 nach 

ANSO 8 .031, im Jahr 2010 12.929 und im ersten Halbjahr 2011 7.368. Es lässt sich 

damit feststel len, dass ein von ANSO gezählter Anschlag nicht immer zu Toten und 

Verletzten geführt hat. Bezogen auf die Einwohnerzahl von Ghazni mit rund 1,1 Milli

onen ergibt sich nach den von A N S O gezählten 1.540 Anschlägen für 2010 dort eine 

Anschlagsdichte von 140 Anschlägen pro 100.000 Einwohner. Für das erste Halbjahr 

2011 sind bei A N S O für die Provinz Ghazni 743 "Attacks" genannt (ANSO Quarterly 

Data Report Q.2 2011 - 1.1.-30.6.2011), was gegenüber der Zahl des Jahres 2009 

(mit 461 Anschlägen) eine Mehrung auf 175% bedeute. Eine Zunahme gegenüber 

2010 ergibt sich dadurch allerdings nicht. Bei hochgerechnet rund 1500 "Attacks" ist 

die Anschlagsdichte gegenüber 2010 (mit 1540 Angriffen) im Wesent l ichen - auch 

hier im Promil lebereich - unverändert. 

20 Wie bereits ausgeführt, variiert die Sicherheitslage jedoch, tei lweise auch innerhalb 

der Provinzen von Distrikt zu Distrikt. Für den in der Provinz Ghazni l iegenden Her

kunftsdistrikt des Klägers Qarabagh sind weder Opfer- noch Anschlagszahlen ver

fügbar. Nach D-A-CH (vom März 2 0 1 1 , a.a.O., S. 8) muss der Distrikt jedoch als un

sicher angesehen werden. Dort komme es häufiger zu Angriffen und Anschlägen (D-

A-CH, S. 10). Der UNHCR (vom 11.11.2011, a.a.O., S. 5 f.) schätzt in Tei len der 
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Provinz Ghazni auf Grund der hohen Zahl von zivilen Todesopfern, der Häufigkeit s i 

cherheitsrelevanter Zwischenfäl le und der Anzahl von Personen, die auf Grund des 

bewaffneten Konflikts vertr ieben wurden, "die Lage als eine Situation al lgemeiner 

Gewalt e in". Al lerdings sei die Sicherheitslage in den Distrikten, in welchen die 

Hazara die Mehrheit oder eine bedeutende Minderheit darstel len, vergleichsweise 

stabil. Zwar nennt der UNHCR in diesem Zusammenhang nicht den Distrikt 

Qarabagh. Der Antei l der Hazara dort beträgt jedoch rund 4 4 % gegenüber 5 4 % 

Paschtunen (Wikipedia; nach der Stel lungnahme Dr. Karin Lutze vom 8.6.2011 an 

das OVG Rheinland-Pfalz zum Verfahren 6 A 11048/10.OVG, S. 14, sind in der ge

samten Provinz Ghazni mehr als 5 0 % der Einwohner Hazara). Der Kläger hat in der 

mündl ichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof zudem ausgeführt, dass 

sein Herkunftsort ausschl ießl ich aus Hazara bestehe. In der Nachbarschaft 

lebten allerdings auch Paschtunen. Damit ist der Schluss gerechtfertigt, dass sich die 

Situation in Qarabagh mit e inem nicht unbedeutenden Hazara-Antei l nicht wesentl ich 

von der in der gesamten Provinz Ghazni unterscheidet. 

21 Wenngleich die von UNAMA bzw. A N S O ermittelten Zahlen nicht exakt sein können, 

weil die Listen der Vorfäl le nicht unbedingt erschöpfend sind und in Einzelfäl len nur 

schwer zwischen Terror ismus und Kriminalität unterschieden werden kann, so ver

mitteln sie jedenfal ls eine realistische Basis, die eine verlässl iche Risikoabschätzung 

ermöglicht. Es gibt keine Anhal tspunkte dafür, dass eventuelle statistische Unge-

nauigkeiten selbst unter Berücksichtigung einer unzureichenden Schätzung für das 

2. Halbjahr 2011 bei den Verletzten- und Totenzahlen die Größenordnung des Ge

fahrenpotentials in Frage stellen würde. Die proport ionale Abschätzung zeigt, dass 

die Gefahrendichte im Promil lebereich liegt. Im Rahmen einer wertenden Gesamtbe

trachtung ist nicht davon auszugehen, dass praktisch jede Zivi lperson schon alleine 

aufgrund ihrer Anwesenhei t in dem betreffenden Gebiet einer ernsthaften individuel

len Bedrohung ausgesetzt wäre. Dies gilt angesichts des festgestel l ten Risikos auch 

unter Einbeziehung der in Ghazni und im gesamten Land unzureichenden medizini

schen Versorgungslage (Lagebericht, S. 29; vgl . BVerwG vom 17.11.2011 BVerwG 

10 C 13.10). 

22 Aus dem vom Kläger vorgelegten Bescheid des Bundesamts vom 1 1 . August 2011 

ergibt sich nicht anderes. Mit diesem wurde für einen ebenfal ls aus dem Distrikt 

Qarabagh s tammenden Asylbewerber ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 

Satz 2 AufenthG festgestellt, weil dort ein innerstaatl icher bewaffneter Konflikt beste-
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he und eine erhebliche individuelle Gefahr durch die bloße Anwesenhei t nicht ausge

schlossen werden könne. Der Bescheid gibt im Wesent l ichen die Formulierungen der 

bereits genannten Dokumentat ion von D-A-CH vom März 2011 (a.a.O.) wieder, ohne 

aber die in dem Distrikt lebenden Personen und die Anzahl der Opfer und die 

Schwere der Schädigungen angemessen zu berücksichtigen und eine Gesamtbe

wertung vorzunehmen. Eine das Ermessen der Beklagten bindende Wirkung kommt 

dem Bescheid bereits deshalb nicht zu, weil es sich nach den Angaben des Vertre

ters der Beklagten in der mündl ichen Verhandlung vom 8. Dezember 2011 um eine 

von der Entscheidungspraxis des Bundesamts abweichende Einzelfal lentscheidung 

handelt. 

Es ist auch nicht anzunehmen, dass sich die al lgemeine Gefahr bei dem Kläger 

durch individuelle gefahrerhöhende Umstände zuspitzt. Die Frage der Beweiserleich

terung des Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 2004/83/EG stellt sich bei dessen Vorflucht-

schicksal dabei nicht. Gefahrerhöhende Umstände ergeben sich nicht daraus, dass 

der Kläger der Minderheit der Hazara angehört. Nach dem Lagebericht (S. 19) hat 

sich die Situation der traditionell diskriminierten Hazara insgesamt verbessert, ob

wohl die hergebrachten Spannungen in lokal unterschiedlicher Intensität fortbestehen 

und auch immer wieder auf leben würden. Die Hazara seien in der öffentlichen Ver

waltung zwar noch immer stark unterrepräsentiert, wobei dies aber eher eine Folge 

der früheren Marginalisierung zu sein scheine als eine gezielte Benachtei l igung neu

eren Datums (Bundesasylamt der Republik Österreich, Die polit ische Partizipation 

der Minderheit der Hazara, 29.1.2010). Anhaltspunkte, dass der Kläger als Hazara in 

den Provinzen Ghazni einer besonderen Gefahr unterliegen würde, sind nicht er

sichtlich. Neben zahlreichen anderen Ethnien leben Hazara schon immer in dieser 

Provinz. Nach UNHCR (vom 11.11.2011 a.a.O., S. 8) kann eine Aussage, ob die 

Volksgruppe der Hazara in besonderer Weise von den konkreten Auswirkungen 

wahl loser Gewalt betroffen war, nicht getroffen werden. Aus räumlicher Sicht ergebe 

sich keine exponierte Gefährdungssituation. Allerdings komme es zu ethnisch-moti-

vierten Übergriffen gegen Hazara, so dass deren Zugang zum Schutz einer besonde

ren Prüfung bedürfe. Bereits ausgeführt wurde jedoch, dass in der Provinz Ghazni 

und im Distrikt Qarabagh rund 4 4 % der Bevölkerung Hazara sind. Angesichts dessen 

kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Zugehörigkeit zum Volkstum der 

Hazara dort zu einem gefahrerhöhenden Umstand führen würde. 
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24 Bei der Gesamtschau der al lgemeinen Risikoumstände, wie sie sich aus den Er

kenntnismitteln ergeben, ist auch unter Berücksichtigung der individuellen Gefähr

dung nicht ersichtl ich, dass sich die aufgezeigten Risiken beim Kläger in gefährl icher 

Weise kumulieren könnten. Schließlich führt auch ein Vergleich mit der aktuellen 

Rechtsprechung der anderen Verwaltungsgerichtshöfe bzw. Oberverwaltungsge

richte nicht zu einer anderen Einschätzung. Zwar hat der Hessische Verwal tungsge-

richtshof mit zwei Urteilen vom 25. August 2011 das Vorl iegen der Voraussetzungen 

des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG für aus der Provinz Logar (Az. 8 A 1657/10.A 

<juris>) sowie aus der - wie Ghazni - in der Südostregion l iegenden Provinz Paktia 

(Az. 8 A 1659/10.A <juris>) s tammende Kläger angenommen. Ob dabei die Vorge

hensweise bei der Feststel lung eines den bewaffneten Konflikts kennzeichnenden 

hohen Niveaus wil lkürlicher Gewalt bzw. einer hohen Gefahrendichte für die Zivi lbe

völkerung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (z.B. BVerwG vom 

27.4.2010 BVerwGE 136, 360) entspricht, kann dahinstehen, da das Gericht jewei ls 

gefahrerhöhende persönliche Umstände angenommen hat. Neuere Entscheidungen 

anderer Oberverwaltungsgerichte in d iesem Zusammenhang liegen nicht vor. 

25 Gesichtspunkte, die für das Vorl iegen der weiteren unionsrechtl ich begründeten Ab 

schiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 und 3 AufenthG sprechen würden, sind eben

falls nicht ersichtl ich. Weder besteht für den Kläger bei einer Rückkehr nach Afgha

nistan die für die Feststellung eines Abschiebungsverbots gemäß § 60 Abs. 2 

AufenthG erforderl iche konkrete Gefahr, der Folter oder unmenschl icher oder ernied

rigender Behandlung oder Bestrafung unterworfen zu werden, noch wird er wegen ei

ner Straftat gesucht, aufgrund derer die Gefahr der Verhängung oder Vollstreckung 

der Todesstrafe droht (§ 60 Abs. 3 AufenthG). 

26 Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf Verpf l ichtung der Beklagten zur Feststel

lung eines nationalen Abschiebungshindernisses nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 

Satz 1 AufenthG mit entsprechender Aufhebung von Nr. 3 des Bescheids vom 19. Janu

ar 2 0 1 1 . Nachdem die Voraussetzungen für die Feststel lung eines unionsrechtl ich 

begründeten Abschiebungsverbots nicht erfüllt s ind, sind - wie auch vom Kläger vor 

dem Verwaltungsgericht beantragt - Abschiebungsverbote nach nat ionalem Recht zu 

prüfen (vgl. BVerwG vom 24.6.2008 BVerwGE 131 , 198 = NVwZ 2008, 1241). An 

haltspunkte für ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG sind jedoch nicht 

ersichtl ich. Die Voraussetzungen für ein Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG liegen ebenfal ls nicht vor. 
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27 Nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von der Abschiebung eines Ausländers in e i 

nen anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebl i

che konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Gemäß § 60 Abs. 7 

Satz 3 AufenthG sind Gefahren nach Satz 1, denen die Bevölkerung oder die Bevöl

kerungsgruppe, der der Ausländer angehört, al lgemein ausgesetzt ist, bei Anordnun

gen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu berücksichtigen. Nach § 60a Abs. 1 

Satz 1 AufenthG kann die oberste Landesbehörde aus völkerrechtl ichen oder aus 

humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus best immten Staa

ten oder von in sonstiger Weise best immten Ausländergruppen al lgemein oder in be

st immte Staaten für längstens sechs Monate ausgesetzt wird. 

28 Eine solche Gefahr im Sinn von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG kann in einer unzurei

chenden Versorgungslage in Afghanistan, die insbesondere für Rückkehrer ohne Be

rufsausbildung und ohne famil iäre Unterstützung bestehe, begründet sein. Dies stellt 

jedoch eine al lgemeine Gefahr im Sinn des § 60 Abs. 7 Satz 3 AufenthG dar, die 

auch dann nicht als Abschiebungshindernis unmittelbar nach § 60 Abs. 7 Satz 1 

AufenthG berücksichtigt werden kann, wenn sie durch Umstände in der Person oder 

in den Lebensverhältnissen des Ausländers begründet oder verstärkt wird, aber nur 

eine typische Auswirkung der al lgemeinen Gefahrenlage ist (BVerwG vom 8.12.1998 

BVerwGE 108, 77). Dann greift grundsätzl ich die Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 

Satz 3 AufenthG, wonach es den Innenministern des Bundes und der Länder über

lassen bleiben soll, durch humanitäre Abschiebestopp-Erlasse nach § 60a AufenthG 

oder durch andere Maßnahmen auch solche Ausländer wirksam zu schützen, denen 

bei einer Abschiebung Al lgemeingefahren im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG 

drohen. Die Verwaltungsgerichte haben diese Aufgaben- und Verantwortungszuweisung 

durch den parlamentarischen Gesetzgeber zu respektieren (BVerwG vom 12.7.2001 

BVerwGE 114, 379). Eine solche Abschiebestopp-Anordnung besteht jedoch für die 

Personengruppe, der der Kläger angehört, nicht (mehr). Der Erlass des Bayerischen 

Staatsministeriums des Innern vom 3. August 2005 (Az. IA2-2086.14-12/Ri), der dem-

entsprechende Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Innenminister und -Senato

ren der Länder umsetzt, sieht vor, dass "vorrangig zurückzuführen sind nunmehr 

auch allein stehende männl iche afghanische Staatsangehörige, die volljährig sind". 

Ein Bleiberecht sol len danach Al leinstehende nur erhalten, wenn sie u.a. vor dem 

24. Juni 1999 eingereist s ind. 
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29 Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist jedoch im 

Einzelfall Ausländern, die zwar einer gefährdeten Gruppe im Sinn des § 6 0 Abs. 7 

Satz 3 AufenthG angehören, für welche aber ein Abschiebestopp nach § 60a Abs. 1 

AufenthG oder eine andere Regelung, die vergleichbaren Schutz gewährleistet, nicht 

besteht, ausnahmsweise Schutz vor der Durchführung der Abschiebung in verfas

sungskonformer Handhabung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zuzusprechen, wenn 

die Abschiebung wegen einer extremen Gefahrenlage im Zielstaat Verfassungsrecht 

verletzen würde. Das ist der Fall, wenn der Ausländer gleichsam sehenden Auges 

dem sicheren Tod oder schwersten Ver letzungen ausgeliefert würde (st. Rspr. des 

Bundesverwaltungsgerichts, vgl. nur BVerwGE 99, 324; 102, 249; 108, 77; 114, 379; 

137, 226). Nur dann gebieten die Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 GG 

- als Ausdruck eines menschenrecht l ichen Mindeststandards -, j edem betroffenen 

Ausländer trotz Fehlens einer Ermessensentscheidung nach § 60 Abs. 7 Satz 3, 

§ 60a Abs. 1 AufenthG Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu 

gewähren. Diese Grundsätze über die Sperrwirkung bei al lgemeinen Gefahren und 

die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise verfassungskonforme Anwendung in 

den Fällen, in denen dem Betroffenen im Abschiebezielstaat eine extrem zugespitzte 

Gefahr droht, sind auch für die neue Rechtslage nach dem Inkrafttreten des Aufent

haltsgesetzes maßgebl ich (BVerwG vom 23.8.2006 Buchholz 402.242 § 60 Abs. 2 ff. 

AufenthG Nr. 19). 

30 Die al lgemeine Gefahr in Afghanistan hat sich für den Kläger aber nicht derart zu e i 

ner extremen Gefahr verdichtet, dass eine entsprechende Anwendung von § 60 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG geboten ist. Die von der höchstrichterl ichen Rechtsprechung 

hierfür aufgestellten Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Wann al lgemeine Gefahren 

von Verfassungs wegen zu einem Abschiebungsverbot führen, hängt wesent l ich von 

den Umständen des Einzelfalles ab und entzieht sich einer rein quantitativen oder 

statist ischen Betrachtung. Die drohenden Gefahren müssen jedoch nach Art, Aus

maß und Intensität von e inem solchen Gewicht sein, dass sich daraus bei objektiver 

Betrachtung für den Ausländer die begründete Furcht ableiten lässt, selbst in erhebl i

cher Weise ein Opfer der extremen al lgemeinen Gefahrenlage zu werden. Bezügl ich 

der Wahrscheinl ichkeit des Eintritts der drohenden Gefahren ist von e inem im Ver

gleich zum Prognosemaßstab der beachtl ichen Wahrscheinl ichkeit erhöhten Maß

stab auszugehen. Die Gefahren müssen dem Ausländer daher mit hoher Wahr

scheinl ichkeit drohen. Dieser Wahrscheinl ichkeitsgrad markiert die Grenze, ab der 
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seine Abschiebung in den Heimatstaat verfassungsrechtl ich unzumutbar erscheint. 

Auch müssen sich die Gefahren alsbald nach der Rückkehr realisieren. Das bedeutet 

nicht, dass im Falle der Abschiebung der Tod oder schwerste Verletzungen sofort 

gewissermaßen noch am Tag der Abschiebung eintreten müssen. Vielmehr besteht 

eine extreme Gefahrenlage beispielsweise auch dann, wenn der Ausländer mangels 

jeglicher Lebensgrundlage dem baldigen sicheren Hungertod ausgeliefert werden 

würde (vgl. zuletzt BVerwG vom 29.6.2010 BVerwGE 137, 226 = NVwZ 2 0 1 1 , 48). 

31 Nach sämtl ichen Auskünften und Erkenntnismitteln, die Gegenstand des Verfahrens 

sind, ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der Kläger als allein stehender ar

beitsfähiger männlicher afghanischer Rückkehrer mit hoher Wahrscheinl ichkeit als

bald nach einer Rückkehr in eine derartige extreme Gefahrenlage geraten würde, die 

eine Abschiebung in den Heimatstaat verfassungsrechtl ich als unzumutbar erschei

nen ließe. Zwar ist die Versorgungslage in Afghanistan schlecht. So weist der Lage

bericht (S. 28 f.) darauf hin, dass der Staat, einer der ärmsten der Welt , in extremem 

Maß von Geberunterstützung abhängig sei. Weniger als zwei Drittel der laufenden 

Ausgaben könnten durch eigene Einnahmen gedeckt werden; der Entwicklungs

haushalt sei zu 100% geberfinanziert. Die Ernte sei 2010 etwas niedriger ausgefal len 

als im Vorjahr; sie liege allerdings deutl ich über dem langjährigen Mittel. Gleichwohl 

führe die verbreitete Armut landesweit vielfach zu Mangelernährung. Problematisch 

bleibe die Lage der Menschen insbesondere in den ländlichen Gebieten des zentra

len Hochlands. Staatl iche soziale Sicherungssysteme existierten praktisch nicht. Die 

Versorgung mit Wohnraum zu angemessenen Preisen in Städten sei nach wie vor 

schwierig. Die medizinische Versorgung sei - trotz erkennbarer Verbesserungen - im

mer noch unzureichend. Auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe verweist in ihrem 

Update vom 23. August 2011 (a.a.O., S. 18 f.) darauf, dass in Afghanistan, einem der 

ärmsten Länder der Welt, etwa ein Drittel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze 

leben würde. Aufgrund der andauernden Gewalt, der polit ischen Instabilität sowie der 

extremen Armut und den zahlreichen Naturkatastrophen befinde sich das Land in e i 

ner humanitären Notlage. Die Arbeitslosenrate betrage rund 40%. Die medizinische 

Versorgung sei völlig unzureichend. 4 0 % der Rückkehrenden brauchten noch immer 

Wiedereingl iederungshil fe. 

32 Auch verweist Dr. Mostafa Danesch in seinem Gutachten vom 7. Oktober 2010 an 

den Hessischen Verwaltungsgerichtshof u.a. darauf, dass 36% der Afghanen in ab

soluter Armut leben würden. Das durchschnitt l iche Monatseinkommen in Afghanistan 
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betrage 35 Dollar. Die Lebensverhältnisse in Afghanistan seien inzwischen so dra

matisch, dass ein al leinstehender Rückkehrer keinerlei Aussicht hätte, sich aus eige

ner Kraft eine Existenz zu schaffen. Auch betrage die Arbei ts losenquote in Kabul 

schätzungsweise 60%. Das einzige "soziale Netz", das in Afghanistan in der Lage 

sei, einen älteren Arbeits losen aufzufangen, sei die Großfamil ie und/oder der Freun

deskreis. Bereits in früheren Auskünften (etwa vom 21.8.2008 und vom 3.12.2008) 

hatte Danesch die Versorgungslage in Afghanistan und insbesondere in Kabul als 

katastrophal bezeichnet. Amnesty International weist in seinen Stel lungnahmen vom 

20. Dezember 2010 an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof und vom 29. Sep

tember 2009 an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ebenfalls darauf hin, dass 

sich die schon in den letzten Jahren hoch problematische Versorgungslage in Afgha

nistan noch weiter verschlechtert habe. Eines der dr ingenden Probleme sei, bedingt 

durch eine andauernde Dürre, die Nahrungsmit telversorgung. Die Lebensmittelpreise 

hätten sich entsprechend vervielfacht. Nichtregierungsorganisat ionen und andere in

ternationale Organisat ionen würden bei ihrer humani tären Arbeit durch die zuneh

menden Anschläge in ihrer Arbei t noch stärker eingeschränkt als bisher. Auch in Ka

bul verschlechtere sich die ohnehin verheerende humanitäre Situation weiter, die vor 

al lem durch den rasanten Bevölkerungsanst ieg und die kr iegsbeschädigte Infrastruk

tur bedingt sei . Es herrsche akute Wohnungsnot . Der Großteil der Einwohner von 

Kabul lebe in slumähnl ichen Wohnverhäl tn issen. Es fehlten sanitäre Einr ichtungen 

und vor allem die Tr inkwasserversorgung sei sehr schlecht. 

Damit ist zweifel los von einer schlechten Versorgungslage in Afghanistan auszuge

hen. Im W e g e einer Gesamtgefahrenschau ist jedoch nicht anzunehmen, dass dem 

Kläger bei einer Rückführung nach Afghanistan alsbald der sichere Tod droht oder er 

alsbald schwerste Gesundheitsbeeinträcht igungen zu erwarten hätte. So wird im La

gebericht (S. 28) darauf hingewiesen, dass der Internationale Währungsfonds in e i 

ner aktuel len Untersuchung vom Apri l 2010 bei der Wirtschaftslage bzw. den makro

ökonomischen Rahmenbedingen durchaus posit ive Tendenzen sehe: Bis etwa Mitte 

des Jahrzehnts sei mit e inem realen jährl ichen Wir tschaftswachstum zwischen 6 und 

8% zu rechnen. Im Lagebericht wird weiter auf die 2010 zwar gegenüber dem Vor

jahr eine etwas niedrigere, immer noch deutl ich über dem langjährigen Mittel l iegen

de Ernte hingewiesen. Von den verbesserten Rahmenbedingungen dürften grund

sätzlich auch Rückkehrer profit ieren. Die Versorgung mit Wohnraum zu angemesse

nen Preisen in den Städten sei al lerdings nach wie vor schwierig. Das Ministerium für 

Flüchtl inge und Rückkehrer bemühe sich um eine Ansiedlung der Flüchtl inge in Neu-
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bausiedlungen für Rückkehrer. Dort erfolge die Ansiedlung unter schwierigen Rah

menbedingungen; für eine permanente Ansiedlung seien die vorgesehenen 

"townships" kaum geeignet. Auch sei der Zugang für Rückkehrer zu Arbeit, Wasser 

und Gesundheitsversorgung häufig nur sehr eingeschränkt mögl ich. Damit geht der 

Lagebericht letztlich davon aus, dass trotz großer Schwierigkeiten jedenfalls der Tod 

oder schwerste Gesundheitsgefährdungen alsbald nach der Rückkehr nicht zu be

fürchten sind. 

34 Ähnl iches ergibt sich aus den anderen Erkenntnismitteln. Die Feststel lungen in der 

Stel lungnahme der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 23. August 2011 (a.a.O.) 

zur Armutsgrenze und zur Arbeitslosenrate führen nicht zur Annahme einer extremen 

Gefahrenlage in dem beschr iebenen Sinn. Für den Hinweis zur Wohnungsknapphei t 

und dem Zugang zu Tr inkwasser und Lebensmittel gilt das Gleiche. Hinsichtlich der 

Arbeitsmögl ichkeiten geht Danesch in seiner Auskunft vom 7. Oktober 2010 (a.a.O.) 

davon aus, dass am ehesten noch junge kräftige Männer, häufig als Tagelöhner, 

einfache Jobs, bei denen harte körperliche Arbeit gefragt sei, fänden. In diesen Sek

tor, meist im Baugewerbe, ströme massiv die große Zahl junger Analphabeten. Ein 

älterer Mann, der vorher lange im Westen gelebt habe, hätte keine Chance auf einen 

solchen Arbeitsplatz. Daraus ergibt sich jedoch im Umkehrschluss, dass bei anderen 

Voraussetzungen eine Beschäft igung möglich ist. Nach Amnesty International (Af

ghanistan Report 2010) leben Tausende von Vertr iebenen in Behelfslagern, wo sie 

nur begrenzen Zugang zu Lebensmitteln und Trinkwasser, Gesundheitsversorgung 

und Bildung erhielten. Eine Mindestversorgung ist damit aber gegeben. 

35 In ihrer Stel lungnahme vom 8. Juni 2011 (an das OVG Rheinland-Pfalz zum Verfah

ren 6 A 11048/10.OVG) äußert sich Dr. Karin Lutze, stellvertretende Geschäftsführe

rin der A G E F - Arbei tsgruppe Entwicklung und Fachkräfte im Bereich der Migration 

und der Entwicklungszusammenarbeit) ausführlich zu den Erwerbsmöglichkeiten in 

Afghanistan. Danach gebe es für qualifiziertes Personal ein umfangreiches Angebot 

an offenen Stellen. Für einen nicht oder gering qualif izierten Rückkehrer bestünden 

nur geringe Chancen für eine dauerhafte Beschäftigung mit geregelten Einkommen. 

Das Existenzminimum für eine Person könne durch Aushil fsjobs ermöglicht werden 

(Lutze, S. 9). In Kabul sei die wirtschaftl iche Entwicklung augenscheinl icher; es seien 

mehr Bewegungsmögl ichkeiten für die Jobsuche geboten. Die Lebenshaltungskosten 

seien allerdings bedeutend höher als etwa in Ghazni. Dort seien die Erwerbsmög

lichkeiten jedoch auf typisch lokale Möglichkeiten begrenzt. Fälle, in denen Rückkeh-
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rer aufgrund von Hunger oder Unterernährung verstorben sind, seien nicht bekannt. 

Auch dem UNHCR (in seiner Stel lungnahme vom 11.11.2011, a.a.O.) l iegen hinsicht

lich konkreter Referenzfälle von Rückkehrern, die aufgrund von Mangelernährung 

verstorben sind, keine Erkenntnisse vor (UNHCR, S. 11). Erwerbsmögl ichkeiten sei

en allerdings in Anbetracht der momentanen Situation in Afghanistan sowohl in der 

Provinz Ghazni als auch im Bereich Kabul sowohl für Rückkehrer w ie für e inen Groß

teil der Bevölkerung nur sehr eingeschränkt vorhanden. Letztl ich seien die konkreten 

Umstände des Einzelfalls zu berücksicht igen. Insgesamt ergibt sich aus diesen Aus

künften, dass grundsätzl ich auch für Rückkehrer durchaus Perspektiven in Hinblick 

auf die Sicherung des Lebensunterhalts bestehen. 

36 Das Erfordernis des unmittelbaren - zeit l ichen - Zusammenhangs zwischen Abschie

bung und drohender Rechtsgutverletzung setzt zudem für die Annahme einer extre

men Gefahrensituation wegen der al lgemeinen Versorgungslage voraus, dass der 

Ausländer mit hoher Wahrscheinl ichkeit alsbald nach seiner Rückkehr in sein Hei

matland in eine lebensgefährl iche Situation gerät, aus der er sich weder altein noch 

mit erreichbarer Hilfe anderer befreien kann (Renner, AusIR, 9. Auf l . 2 0 1 1 , RdNr. 54 

zu § 60 AufenthG). Eine extreme Gefahrenlage bestünde beispielsweise dann, wenn 

der Ausländer mangels jeglicher Lebensgrundlage dem baldigen sicheren Hungertod 

ausgeliefert werden würde. Mangelernährung, unzureichende Wohnverhäl tn isse und 

eine schwierige Arbei tssuche führen jedoch nicht mit hoher Wahrscheinl ichkeit "als

bald" zu einer Extremgefahr. Diese muss zwar nicht sofort, also noch am Tag der A n 

kunft eintreten. Erforderlich ist jedoch eine hinreichende zeitl iche Nähe zwischen 

Rückkehr und unausweichl ichem lebensbedrohenden Zustand. Die Gefahr muss sich 

alsbald nach der Rückkehr realisieren (vgl. auch BVerwG vom 29.6.2010 a.a.O.). 

Dies ist nach den genannten Auskünften und Erkenntnismitteln nicht ersichtl ich. 

37 Nach al ldem ist davon auszugehen, dass der Kläger, ein heute knapp 19jähriger ledi

ger, gesunder Afghane, der mangels famil iärer Bindungen keine Unterhaltslasten 

hat, auch ohne nennenswertes Vermögen, ohne abgeschlossene Berufsausbi ldung 

und ohne famil iären Rückhalt im Falle einer zwangsweisen Rückführung in sein Hei

matland in der Lage wäre, durch Gelegenheitsarbeiten etwa in Kabul, aber auch in 

seiner Heimatprovinz Ghazni wenigstens ein kümmerl iches Einkommen zu erzielen, 

damit zumindest ein Leben am Rand des Existenzminimums zu f inanzieren und sich 

allmählich wieder in die afghanische Gesellschaft zu integrieren. Hierfür spricht auch, 

dass der Kläger nach seinen Angaben vor seiner Ausreise in der Landwirtschaft und 
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später in einer Teestube in (ebenfalls im Distrikt Qarabagh) gearbeitet hat. 

Es ist nicht ersichtl ich, warum er derartige Tätigkeiten bei einer Rückkehr nach Af

ghanistan nicht erneut aufnehmen könnte. Die für eine verfassungskonforme Anwen

dung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG erforderliche hohe Wahrscheinl ichkeit , dass 

der Kläger bei einer Rückkehr nach Afghanistan dort alsbald verhungern würde oder 

ähnlich existenzbedrohenden Mangel lagen ausgesetzt wäre, liegt nicht vor. 

38 Gegen die auf § 34 Abs. 1, § 38 Abs. 1 AsylVfG gestützte Abschiebungsandrohung 

bestehen keine Bedenken. 

39 Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs, 1 VwGO. Das Verfahren ist gemäß 

§ 83b AsylVfG gerichtskostenfrei. 

40 Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 V w G O i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 

41 Die Revision war nicht zuzulassen, da keiner der Gründe des § 132 Abs. 2 VwGO 

vorliegt. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g 

42 Nach § 133 V w G O kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 

80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: 

Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustel lung dieser 

Entscheidung schriftl ich einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustel lung 

dieser Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Ent

scheidung bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzl iche Be

deutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungs

gerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 

Bundesverfassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen Verwal

tungsgerichtshofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 
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Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteil igten, außer in Prozess

kostenhil feverfahren, durch Prozessbevol lmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 

für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

eingeleitet wird. Als Prozessbevol lmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten 

und Rechtslehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 V w G O genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 V w G O und in §§ 3, 5 

RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 V w G O genannten A n 

gelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen) sind 

auch die dort bezeichneten Organisat ionen und jurist ischen Personen als Bevoll

mächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

Dr. Mayr Grote Dr. Köhler-Rott 


